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6. Kapitel: Straftaten gegen die Umwelt im Überblick 
 
 
§ 15 Grundfragen der Umweltdelikte 
 
 

I. Überblick 
 
1. Einteilung der Tatbestände  

 
nach  
 
- geschützten Medien (Gewässer, Boden, Luft) 
 
- Art der Umweltbeeinträchtigung (Abfallstrafrecht, Atom-
strafrecht …) 
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2. Begriffsbestimmungen in § 330d StGB 

 
 
Wichtig vor allem Nr. 4 und 5! 
 
 

3. Überblick zur Architektur der Tatbestände 
 
a. Handeln unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflich-

ten 
 

b. Bedeutung des Merkmals „unbefugt“ 
 

c. Materieller Schutz von Umweltmedien; Schutz des Ver-
waltungsverfahrens 
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II. Rechtsgüter 

 
 
Geschützt wird die Umwelt in ihren verschiedenen Medien 
(Wasser, Boden, Luft) 
 
Umstritten ist die Grundlage dieses Schutzes: H. M. ökologisch-
anthropozentrische Sichtweise 

 
 
 
 
 
 
 
 



 PROF. DR. RAPH INGELFINGER – GK STRAFRECHT IV – SOSE 2011 

 

  

- 4 -  

 
III. Die Verwaltungsakzessorietät des Umweltstrafrechts 

 
 
1. Ausgangspunkt 

 
 
Akzessorietät notwendig wegen des Gebots der Wider-
spruchsfreiheit der Rechtsordnung 
 
 

2. Formen der Verwaltungsakzessorietät 
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a. Begriffliche Akzessorietät 

 
 
Übernahme verwaltungsrechtlicher Fachtermini ins 
Strafrecht 
 
 

b. Verwaltungsrechtsakzessorietät 
 
 
Abhängigkeit der Straftatbestände vom Verwaltungs-
recht (Technik der Verweisung) 
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c. Verwaltungsaktsakzessorietät 
 
 
Abhängigkeit der Strafnorm von einem Verwaltungsakt 
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§ 35 (VwVfG) Begriff des Verwaltungsaktes 
 
Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitli-
che Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf 
dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare 
Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. Allgemeinverfügung ist ein Ver-
waltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten 
oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder die öffentlich-rechtliche 
Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit 
betrifft. 
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§ 44 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes 

 
(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei ver-
ständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist. 
(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein Verwaltungsakt nichtig,  
1. der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende Behörde aber nicht erkennen lässt;2. der 
nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde erlassen werden kann, aber dieser Form 
nicht genügt; 
3.den eine Behörde außerhalb ihrer durch § 3 Abs. 1 Nr. 1 begründeten Zuständigkeit erlassen hat, ohne dazu er-
mächtigt zu sein; 
4. den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann; 
5. der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklicht; 
6. der gegen die guten Sitten verstößt. 
(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, weil  
1. Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nicht eingehalten worden sind, außer wenn ein Fall des Absatzes 2 
Nr. 3 vorliegt; 
2. eine nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 ausgeschlossene Person mitgewirkt hat; 
3. ein durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufener Ausschuss den für den Erlass des Verwaltungsaktes vorge-
schriebenen Beschluss nicht gefasst hat oder nicht beschlussfähig war; 
4.die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mitwirkung einer anderen Behörde unterblieben ist. 
(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im Ganzen nichtig, wenn der nichtige Teil 
so wesentlich ist, dass die Behörde den Verwaltungsakt ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte. 
(5) Die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf Antrag ist sie festzustellen, wenn 
der Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat. 
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Verwaltungsakts-Akzessorietät 

       

    Begünstigender VA                                                                                 Belastender VA 
      (zB Genehmigung)                                                                                          (vollziehbare Untersagung) 

 

      

 

 

 
nichtig                      wirksam,                                                       nichtig      wirksam u. vollziehbar, 
                                 vw-rechtlich rechtswidrig                                                                vw-rechtlich  

     

 

 

 
keine tb-aus-              h. M: strafbarkeits-                                  keine strafbarkeits-              h. M.: straf- 

schließende oder        ausschließende Wirkung                           begründende Wirkung           barkeitsbe-                      

rechtfertigende           Ausnahme:                                                                                              gründende 

Wirkung                    § 330d Nr. 5 StGB                                                                                      Wirkung  
                                = Rechtsmissbrauch  
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IV. Amtsträgerverantwortlichkeit 

 
 
1. Fehlerhafter öffentlicher Anlagenbetrieb 

 
 
Haftung nach allgemeinen Regeln (Beachte § 14 StGB!) 
 
 
 

2. Erteilung einer fehlerhaften (rechtswidrigen) Genehmi-
gung (kein Kollusionsfall) 
 
a. Bei Sonderdelikten 
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b. Bei Allgemeindelikten 

 
 
aa. Teilnahme mangels rw. Haupttat nicht möglich 
 
bb. Täterschaftliche Begehung? 
 
Problematik der mittelbaren Täterschaft, s. BGHSt 39, 
381 
 

 
3. Unterlassen der Rücknahme einer rechtswidrigen Ge-

nehmigung bei Allgemeindelikten 
 
 
a. Garantenstellung des zuständigen Amtsträgers 
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- Ingerenz bei rechtswidriger Erteilung der Genehmigung 
 
- bei nachträglich rechtswidriger Genehmigung Gedanke      
  der Dauerwirkung (Gefahrenquelle; Obhutsstellung, s.   
  BGHSt 39, 381) 
 
 

b. Verwaltungsrechtliche Pflicht zur Rücknahme 
 
Regelmäßig im Ermessen, es sei denn Ermessensredu-
zierung auf null 
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4. Nichteinschreiten gegen rechtswidrige Umweltbeein-

trächtigungen Dritter 
 

 
a. Garantenstellung 

 
 
H. M.: Zuständiger Amtsträger ist Obhutsgarant für die 
Umwelt, s. BGHSt 38, 332 
 
 

b. Täterschaft oder Teilnahme durch Unterlassen? 
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§ 16 Gewässerverunreinigung, unerlaubter Umgang mit gefährli- 
        chen Abfällen, §§ 324, 326 StGB 
 
 

I. Gewässerverunreinigung 
 
 

1. Rechtsnatur der Vorschrift 
 
Erfolgsdelikt 
 
 

2. Begriff des Gewässers und Verunreinigens 
 

a. Gewässer 
 



 PROF. DR. RAPH INGELFINGER – GK STRAFRECHT IV – SOSE 2011 

 

  

- 15 -  

b. Verunreinigen 
 

 
c. Problemfälle 

 
 
 

II. Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen, § 326 
StGB 
 
 
1. Rechtsnatur der Vorschrift 

 
 
Abstraktes Gefährdungsdelikt 
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2. Der Abfallbegriff 

 
 
- Subjektiver Abfallbegriff (gewillkürter Abfall) 
 
 
- objektiver Abfallbegriff (Zwangsabfall) 
 
 
 

3. Überblick über die Tathandlungen 
 
 
 

4. Die Minima-Klausel, § 326 Abs. 6 StGB 
 


